
         

        
Jahreshauptversammlung 
der Deutschen Verkehrswacht e. V.    

 

vom 20. bis 21. Juni 2025 in Lüneburg 
 
 

Informationen und allgemeine Ausstellungsbedingungen 
 

1. Zielsetzung 

Die Jahreshauptversammlung der Deutschen Verkehrswacht e. V. führt Vorsitzende, Ge-
schäftsführer, Delegierte und Mitglieder aus 16 Landesverkehrswachten und 600 Ortsverkehrs-
wachten sowie Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung zusammen. Sie versteht sich als 
Forum des Informations- und Erfahrungsaustausches über wichtige aktuelle Fragen zur Ver-
kehrssicherheit und darüber hinaus als höchstes Entscheidungsgremium zu allen verbandlichen 
Fragen. 
 
2. Zulassung 
Zur Fachausstellung im Rahmen der Jahreshauptversammlung und der begleitenden Fachta-
gung sind Aussteller und Anbieter mit ihren Produkten und Dienstleistungen zum Themenbe-
reich „Verkehrssicherheit“ eingeladen.  Ein Anspruch auf Zulassung besteht jedoch nicht. 
 
3. Anmeldung 
Die Anmeldung zur Teilnahme an der Fachausstellung kann nur schriftlich mit dem beigefügten 
Anmeldeformular vorgenommen werden. Mit der Anmeldung erkennt der Aussteller die allge-
meinen Ausstellungsbedingungen an und verpflichtet sich bezüglich seiner Ausstellungsbeteili-
gung, die gesetzlichen, arbeits- und gewerberechtlichen Vorschriften, insbesondere für Umwelt-
schutz, Feuerschutz und Unfallverhütung einzuhalten.  
 

4. Lieferanschrift: 

 
 Bergström Hotel Lüneburg 
       c/o JHV der Deutschen Verkehrswacht e.V. / A u s s t e l l e r n a m e 
       Frau Anja Fritz 

Bei der Lüner Mühle 3 
21335 Lüneburg 

 
 Kontakt im Hotel:  Anja Fritz 
 Telefon:  04131 308 - 8644 
 E-Mail  anja.fritz@dormero.de 

 Homepage  www.dormero.de 
 
Kurzzeitiges Be- und Entladen ist direkt vor dem Tagungsgebäude möglich. Das Hotel verfügt 
über 2 Tiefgaragen. Eine ist 1,90m hoch, die andere 2,00 m hoch. Die Kosten belaufen sich auf 
20 € pro Tag und Nacht. 
 
Einen Lastenaufzug gibt es nicht. 
 
Die Ausstellungsfläche befindet sich im Foyer des Erdgeschosses.  
 
Die Anlieferung ist ab Donnerstag, 19. Juni 2025 möglich. 
Das Hotel bittet um eine Abholung bis Montag, 23. Juni 2025. 
 

http://www.dormero.de/
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5. Aufbau- und Öffnungszeiten 

 
Aufbau:    Freitag  20. Juni 2025, ab 09.00 Uhr 
Abbau:     Samstag  21. Juni 2025 ab ca.14.00 Uhr 
 
Öffnungszeiten der Ausstellung: Freitag  20. Juni 2025 von 13.00 bis 13.45 Uhr 
         von 16:45 bis 18:00 Uhr 

Samstag  21. Juni 2025 von 08.30 bis 14.00 Uhr 
 

6. Standgestaltung 

Die Gestaltung des Standes obliegt dem Aussteller und richtet sich nach den allgemeinen 
Grundsätzen von Sicherheit und Ästhetik. Der Veranstalter hat das Recht, Änderungen in der 
Gestaltung des Standes zu fordern bzw. den Abbau des Standes zu verlangen, wenn er allge-
meinen Sicherheitsbedürfnissen nicht entspricht. Zur Gestaltung des Standes dürfen aus-
schließlich schwerentflammbare Stoffe verwendet werden bzw. müssen die Stoffe mit „Anti-
Flamm-Spray“ behandelt werden und einen Sicherheitsabstand von 20 cm zum Boden aufwei-
sen. Brandschutz und sonstige sicherheitstechnische Auflagen sind einzuhalten.  
 
7. Zahlungsbedingungen 
Nach Anmeldung zur Fachausstellung erhalten die Aussteller eine Zulassungsbestätigung. Die 
Rechnungsstellung erfolgt durch die Deutsche Verkehrswacht e. V. nach Durchführung der 
Ausstellung. 
 
8. Rücktritt 
Bei Rücktritt nach Erhalt der Zulassungsbestätigung werden 50 % der Standgebühr fällig. 
 
9. Haftung 
Für Schäden, Verluste, Verletzungen, die vor, während oder nach der Veranstaltung entstehen, 
können keine Haftungs- oder Regressansprüche gegenüber der Deutschen Verkehrswacht e.V. 
geltend gemacht werden. Es empfiehlt sich, das Ausstellungsgut über die eigene Haftpflichtver-
sicherung zu versichern. 
 

10. Bewachung 

Während der angegebenen Öffnungszeiten sind die Ausstellungsstände aus Sicherungsgrün-
den durch eigenes Personal zu besetzen. Eine allgemeine Sicherungspflicht obliegt dem Ge-
bäudebetreiber, ohne Haftung für Verluste und Beschädigungen. Außerhalb der Öffnungszeiten 
ist eine besondere Ausstellungsbewachung nicht vorgesehen.  
 
11. Höhere Gewalt und eventuelle Änderungen 
Der Veranstalter behält sich vor, die Veranstaltung zeitlich und räumlich zu verändern, abzusa-
gen, zu verschieben oder zu verlagern. Ebenso können, falls erforderlich, Stände und Abmes-
sungen entsprechend geändert werden. Daraus ergibt sich für den Aussteller kein Rücktritts-
recht. 
 
Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Parteien ist Berlin. 
 
 
Deutsche Verkehrswacht e. V. Liane Caspar 
Budapester Str. 31 E-Mail       liane.caspar@verkehrswacht.de  
10787 Berlin Telefon     030 - 5165105-19   


